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Gesamtarbeitsvertrag

Zwischen dem

Gipsermeisterverband Zürich

und Umgebung

einerseits

und der

Gewerkschaft UNIA

Sektion Zürich

andererseits

wird zur Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse
folgender Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen:
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A. Geltungsbereich

Art. 1 Geltungsbereich

1.1. Räumlich
Der vorliegende Gesamtarbeitsvertrag gilt für das Gebiet der Stadt Zürich.

1.2. Betrieblich
1.2.1. Der GAV gilt für alle Betriebe und Betriebsteile (inkl. Immobilienfirmen mit

entsprechenden Abteilungen), Subunternehmer und selbständige Akkor-
danten, die Arbeitnehmende beschäftigen und die in der Stadt Zürich
Gipserarbeiten ausführen oder ausführen lassen, insbesondere gemäss
«Normenpositionen-Katalog CRB für Gipserarbeiten». Ausserhalb der
Stadt Zürich gilt der Gesamtarbeitsvertrag nur für Betriebe und Betriebs-
teile, die Mitglied des Gipsermeisterverbands Zürich und Umgebung sind.

1.2.2. Der allgemeinverbindlicherklärte Gesamtarbeitsvertrag gilt im Rahmen
von Art. 20 des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den
Personalverleih (AVG) auch für Betriebe des Personalverleihs und deren
Arbeitnehmer, die an Betriebe oder Betriebsteile des Gipsergewerbes
gemäss Art. 1.2.1. überlassen werden.

1.2.3. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten auch für Arbeitgeber mit Sitz im
Ausland bzw. ausserhalb des in Art. 1.1. umschriebenen räumlichen Gel-
tungsbereiches, sowie ihren Arbeitnehmern, sofern sie die Voraus-
setzungen nach Art. 1.2. bis 1.5. erfüllen und im Geltungsbereich des
Gesamtarbeitsvertrages Arbeiten ausführen oder ausführen lassen und
die Dauer dieser Arbeiten in einem Jahr fünf Tage überschreiten:  Art. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 20. und 29.

1.3. Beruflich
Zum Gipsergewerbe gehören die Berufe: Gipser, Verputzer, Stukkateur,
Grundeur, Trockenbauer (Leichtbausysteme), Fassadenisoleur.

Zu den Berufsarbeiten des Gipsers gehören: Wand-, Decken- und
Bodenkonstruktionen, Verkleidungen, Isolationen aller Art, Innen- und
Aussenputze und Stukkaturen, Sanieren von Bauten und Schützen von
Bauteilen sowie Werkstücken gegen physikalische und chemische
Einflüsse und gefährlicher Werkstoffe.

1.4. Persönlicher Geltungsbereich
Der Gesamtarbeitsvertrag gilt für sämtliche ArbeitgeberInnen und
ArbeitnehmerInnen inklusive den Lehrlingen (nachfolgend Arbeitgeber und
Arbeitnehmer genannt) der in Art. 1.2. und 1.3. aufgeführten Betriebe und
Betriebsteile, mit Ausnahme des kaufmännischen Personals, der Berufs-
angehörigen in höherer leitender Stellung und der Berufschauffeure.
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1.5. Akkordanten
Akkordanten nehmen die Stellung eines Arbeitnehmers ein und unterste-
hen ebenfalls dem Gesamtarbeitsvertrag.
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B. Schuldrechtliche Bestimmungen

Art. 2 Einwirkungspflicht und gemeinsame Durchsetzung

2.1. Einwirkungspflicht
Die vertragschliessenden Verbände verpflichten sich, auf ihre Mitglieder
einzuwirken, die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages einzuhalten.

2.2. Gemeinsame Durchsetzung
Den vertragsschliessenden Verbänden steht im Sinne von Art. 357b OR
ein gemeinsamer Anspruch auf Einhaltung und Durchsetzung des Ge-
samtarbeitsvertrages gegenüber den Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
(Verbandsklagerecht).

2.3. Delegation an die Paritätische Berufskommission, Vereinsrecht
Die gemeinsame Durchsetzung (Vollzug) der gesamtarbeitsvertraglichen
Bestimmungen obliegt grundsätzlich der von den Gesamtarbeitsvertrags-
parteien eingesetzten Paritätischen Berufskommission. Auf das Verhältnis
der Gesamtarbeitsvertragsparteien (Art. 357 b Abs. 3 OR) ist das Vereins-
recht gemäss Art. 60 ff ZGB anwendbar.

Art. 3 Paritätische Berufskommission

3.1. Grundsatz
Die vertragschliessenden Verbände bestellen eine paritätische Berufs-
kommission. Die Organisation, das Verfahren, die Aufgaben und Kom-
petenzen der paritätischen Berufskommission sind in einem Vereinsstatut
samt einem Ausführungsreglement festgelegt, welche einen integrieren-
den Bestandteil dieses Gesamtarbeitsvertrages bilden. Insbesondere gel-
ten aber die nachfolgenden Bestimmungen:

3.2. Zusammensetzung und Beschlussfassung
Die paritätische Berufskommission besteht aus je zwei Vertretern des
Arbeitgeber- und des Arbeitnehmerverbandes. Zudem nominieren die
Verbände je einen Ersatzmann. Die PBK fasst ihre Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit der Stimmen. Ein Beschluss ist nur dann verbindlich
gefasst, wenn mindestens ein Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmervertreter
diesem Beschluss ihre Zustimmung geben.

3.3. Kompetenzen der Paritätischen Berufskommission
Die PBK entscheidet in allen Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern einer-
seits und ihren Arbeitnehmern andrerseits über Abschluss, Inhalt und
Beendigung von Arbeitsverhältnissen. 

6

Gipsergewerbeverband GAV.qxd  31.05.2005  7:46 Uhr  Seite 6



Sie hat im besonderen folgende Aufgaben und Kompetenzen gemäss Art.
357b Abs 1 OR:

1. Die Durchsetzung des Anspruches auf Feststellung (lit. a); 

2. Die Kontrolle in den Betrieben und auf den Arbeitsstellen über die
Einhaltung der normativen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages
(inklusive Einhaltung des Verbotes bezüglich Schwarzarbeit und/oder
des Akkordverbotes ausserhalb der Stadt Zürich); 

3. Die Ausfällung und den Einzug von Konventionalstrafen sowie die
Überwälzung angefallener Kontroll- und Verfahrenskosten. 

4. Die Durchsetzung des Anspruches auf den Berufsbeitrag und den
Vollzugskostenbeitrag

3.4. Konventionalstrafen
Die PBK kann Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die gesamtarbeitsver-
tragliche Verpflichtungen verletzen, mit einer Konventionalstrafe bis Fr.
50’000.– belegen, diese ist innert Monatsfrist seit Zustellung des
Entscheides zu überweisen.

a) Die Konventionalstrafe ist in erster Linie so zu bemessen, dass fehlba-
re Arbeitgeber und Arbeitnehmer von künftigen Verletzungen des Ge-
samtarbeitsvertrages abgehalten werden. 

b) Sodann bemisst sich deren Höhe kumulativ nach folgenden Kriterien:

1. Höhe der von Arbeitgebern ihren Arbeitnehmern vorenthaltenen
geldwerten Leistungen sowie der nicht eingehaltenen gesamtar-
beitsvertraglichen Löhne;

2. Verletzung der nicht-geldwerten gesamtarbeitsvertraglichen Bestim-
mungen, insbesondere des Schwarzarbeitsverbotes und/oder des
Akkordverbotes ausserhalb der Stadt Zürich; 

3. Einmalige oder mehrmalige sowie die Schwere der Verletzungen der
einzelnen gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen; 

4. Rück- und/oder Wiederholungsfälle bei gesamtarbeitsvertraglichen
Verletzungen; 

5. Grösse des Betriebes, gemäss Mehrwertsteuerabrechnung; 

6. Umstand, ob fehlbare Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, die durch eine
Gesamtarbeitsvertragspartei in Verzug gesetzt wurden, ihre Ver-
pflichtungen ganz oder teilweise bereits erfüllten; 

7. Umstand, ob Arbeitnehmer ihre individuellen Ansprüche gegenüber
einem fehlbaren Arbeitgeber von sich aus geltend machten; 

c) Bei Verletzung des Schwarzarbeitsverbotes gemäss Art. 29 und/oder
des Akkordverbotes ausserhalb der Stadt Zürich, gemäss Art. 12.1,  gilt
zusätzlich folgendes: 
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1. Bei Arbeitgebern, oder Firmen des Personalverleihs, die Akkord-
und/oder Schwarzarbeit ausführen lassen oder die Ausführung von
Akkord- und/oder Schwarzarbeit begünstigen oder die ständig tem-
porär und/oder auf eigene Rechnung mittels Akkord- und/oder
Schwarzarbeit Berufsarbeiten im Sinne dieses Gesamtarbeitsver-
trages ausführen lassen, erhöht sich die Konventionalstrafe bis 15%
der einzelnen vom Arbeitgeber zu offenbarenden Auftragssumme
(pro Arbeitsstelle bzw. pro Auftraggeber), beträgt für jede Wider-
handlung pro Arbeitsstelle und Arbeitnehmer jedoch höchstens je 
Fr. 50’000.–. 

Die Gesamtarbeitsvertragsparteien vereinbaren einen gemeinsamen
Kontrollanspruch im Sinne von Art. 357 b Abs. 1 lit. c OR in Bezug
auf die betriebliche Verpflichtung, die Arbeitsstellen (Ort und
Zeitdauer sowie die auf jede Arbeitsstelle bezogene Auftragssumme)
zu nennen.

2. Bei Arbeitnehmern, die gegen das Akkord- und/oder Schwarz-
arbeitsverbot verstossen, bemisst sich die Konventionalstrafe nach
dem Verschulden sowie nach dem Umfang der ausgeführten
Arbeiten, sie beträgt für jede Widerhandlung (pro Arbeitsstelle)
jedoch höchstens je Fr. 25’000.–. 

3. In leichten Fällen kann die PBK einen Verweis erteilen und von einer
Konventionalstrafe absehen. 

4. Allfällige individuelle Schadenersatzansprüche des Arbeitgebers
gegenüber dem Akkord- und/oder Schwarzarbeit leistenden Arbeit-
nehmer bleiben vorbehalten. 

3.5. Kontrollkosten
Die PBK kann Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, bei denen die Kontrolle
ergeben hat, dass sie gesamtarbeitsvertragliche Verpflichtungen verletz-
ten, mit der Konventionalstrafe, die angefallenen und ausgewiesenen
Kontrollkosten (für Aufwendungen seitens Beauftragter sowie seitens
PBK) auferlegen. 

Diese sind innert Monatsfrist seit Zustellung des Entscheides auf das
Konto der PBK Gipser-Zürich zu überweisen. 

3.6. Verfahrenskosten
Die PBK kann Arbeitgebern und/oder Arbeitnehmern, die die Bestimmun-
gen des Gesamtarbeitsvertrages verletzten, die Verfahrenskosten gemäss
Art. 357 b OR auferlegen. Diese sind innert Monatsfrist seit Zustellung des
Entscheides auf das Konto der PBK Gipser-Zürich zu überweisen. 
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Art. 4 Schlichtung von Streitigkeiten

4.1. Grundsatz
Ergeben sich über die Auslegung des Gesamtarbeitsvertrages Meinungs-
verschiedenheiten irgendwelcher Art zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, muss zuerst versucht werden, das Problem im Betrieb zu lösen.
Wenn dies nicht möglich ist, so ist die paritätische Berufskommission an-
zugehen. Die ordentlichen Gerichte sind erst in letzter  Instanz einzu-
schalten.

4.2. Schiedsinstanz
Bei Streitigkeiten zwischen den vertragsschliessenden Verbänden, die die
Auslegung dieses Vertrages zum Gegenstand haben, kann das Eini-
gungsamt als Schiedsinstanz angegangen werden, sofern beide Verbände
einverstanden sind.
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C. Normative Vertragsbestimmungen

Art. 5 Kündigung

5.1. Probezeit - Fristen
Die zwei ersten Anstellungswochen gelten verbindlich als Probezeit. 
Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien nur unter Einhaltung fol-
gender Fristen gekündigt werden:

– während der Probezeit 1 Tag
– im unterjährigen Arbeitsverhältnis 1 Woche
– ab dem 2. bis und mit dem 9. Dienstjahr 2 Monate
– ab dem 10. Dienstjahr 3 Monate

5.2. Termine
Im unterjährigen Arbeitsverhältnis ab dritter Woche hat die Kündigung auf
Ende einer Woche zu erfolgen. Ab dem zweiten Dienstjahr hat die Kün-
digung auf das Ende eines Kalendermonates zu erfolgen.

5.3. Nichteinhalten der Kündigungsfrist im unterjährigen Arbeitsverhältnis
Wird vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer im unterjährigen Arbeitsver-
hältnis die Kündigungsfrist nicht eingehalten, so fällt der Fehlbare in eine
Konventionalstrafe (in der Höhe eines Tagesverdienstes). Die gerichtliche
Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.

5.4. Kündigungsschutz bei Krankheit und Unfall
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist ausge-
schlossen, solange dem Arbeitnehmer Taggeldleistungen einer Kran-
kentaggeldversicherung oder der Unfallversicherung zustehen; vorbehal-
ten bleibt die Kündigung aus wichtigen Gründen. In den übrigen Fällen
von Arbeitsverhinderungen gelten die Kündigungsschutzbestimmungen
des Art. 336c OR.

Art. 6 Arbeitszeit

6.1. Durchschnittliche Arbeitszeit

6.1.1. Tägliche durchschnittliche Arbeitszeit
Die tägliche durchschnittliche Arbeitszeit von Montag bis Freitag beträgt
im Jahresdurchschnitt: 8 Stunden pro Tag.
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6.1.2. Jahres-Brutto-Sollstunden
Die Zahl der Jahresbruttosollstunden ergibt sich aus der Multiplikation der
insgesamt möglichen Arbeitstage eines Kalenderjahres mit den vertraglich
festgesetzten durchschnittlichen Arbeitsstunden eines Tages. Als Arbeits-
tage gelten alle Werktage von Montag bis Freitag (Fünftagewoche).

6.1.3. Zahlen für 2005, 2006 und 2007
Für das Jahr 2005 beträgt sie 2088 Stunden. Im Jahr 2006 beträgt sie
2080 Stunden und für das Jahr 2007 sind es 2088 Stunden. Die durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt von Januar bis und mit
Dezember: 40 Stunden. Die durchschnittliche monatliche Arbeitszeit be-
trägt immer 174 Stunden.

6.2. Berechnungsgrundlagen

6.2.1. Jahres-Netto-Sollstunden
Die Zahl der Jahres-Netto-Sollstunden ergibt sich durch den Abzug der im
Gesamtarbeitsvertrag festgelegten Absenzen innerhalb eines Kalender-
jahres von den Jahres-Brutto-Sollstunden.

6.2.2. Absenzen
Als abzugsberechtige bezahlte Stunden gemäss Art. 6.2.1. hiervor gelten:

– Ferien (Art. 9.1)
– Feiertagsbrücken (Art. 9.7)
– Feier- und Ruhetage (Art. 10.1)
– Krankheit (Art. 15)
– Unfall (Art. 16)
– Militär-, Schutz- oder Zivildienst (Art. 19)
– unumgängliche Absenzen (Art. 20)
– Arbeitslosigkeit (Kurzarbeit, Schlechtwetter)

6.2.3. Fehlstunden
Die übrigen, nicht gearbeiteten Stunden gelten als Fehlstunden (z.B. ver-
längerte, unbezahlte Ferien usw.). Fehlstunden die nachgeholt werden,
gelten in keinem Fall als Überzeit bzw. Überstunden. Sie werden im Ver-
hältnis 1:1 ausgeglichen.

6.2.4. Effektiv geleistete Jahres-Sollstunden
Nach Abzug der Absenz- und Fehlstunden von der Zahl der Jahres-
Brutto-Sollstunden ergibt sich die Summe der effektiv geleisteten und
auch anspruchsberechtigten Jahres-Soll-Stunden.
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6.3. Unabdingbare Kriterien für die Festsetzung der Arbeitszeiten

6.3.1. Tägliche Höchstarbeitszeit
Die tägliche, betriebliche Höchstarbeitszeit von Montag bis Freitag beträgt
9 Stunden. 

6.3.2. Tägliche Mindestarbeitszeit 
Die tägliche, betriebliche Mindestarbeitszeit von Montag bis Freitag be-
trägt 7 Stunden.

6.3.3. Tägliche Normalarbeitszeit
Die tägliche Normalarbeitszeit ist vom einzelnen Betrieb in der Zeit von
vormittags 07.00 Uhr bis nachmittags 17.00 Uhr festzulegen, wobei in der
Regel eine Mittagspause von einer Stunde eingehalten werden muss; im
gegenseitigen Einverständnis kann die Mittagspause bis auf eine halbe
Stunde reduziert werden (Art. 15.1. ArG). 

6.3.4. 5, bzw. 4.5 oder 4 Tagewoche
Für den gesamten Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrages gilt nor-
malerweise 

– bei wöchentlichen Arbeitszeiten zwischen 40 und 45 Stunden die 5
Tage/Woche

– bei wöchentlichen Arbeitszeiten von 37 bis 39 Stunden die 4.5 Tage/
Woche

– bei wöchentlichen Arbeitszeiten von 35 bis 36 Stunden die 4 Tage/
Woche.

Der Samstag ist immer arbeitsfrei.

6.3.5. Ausnahmen in Bezug auf die Arbeitszeit 
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Arbeit ausserhalb der Tagesarbeitszeit ist
nur mit der vorgängigen Bewilligung der paritätischen Berufskommission
zulässig, die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes werden dadurch nicht
aufgehoben. 

Bei Samstagsarbeit besteht eine Meldepflicht. Die Meldung hat vorgängig,
bis Freitag 12.00 Uhr, bei der paritätischen Kommisson zu erfolgen.

Die genauen Bestimmungen zur Einholung einer Bewilligung beziehungs-
weise zur Erstattung  einer Meldung werden in einem speziellen Merkblatt
der paritätischen Berufskommission festgehalten, sie sind für alle dem
GAV unterstellten Betriebe und Personen verbindlich.
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6.3.6. Bandbreite
Die tägliche Arbeitszeit kann je nach Arbeitsanfall, Licht- und Witterungs-
verhältnissen, Sommer- oder Winterzeit zwischen der Höchst- bzw. Min-
destarbeitszeit variieren. Dabei darf die Höchstarbeitszeit nicht über- bzw.
die Mindestarbeitszeit nicht unterschritten werden. Die Bandbreite beträgt
somit 2 Stunden pro Tag.

6.3.7. Arbeitszeitkompensation
Bei Arbeitnehmern im Monatslohn kann zur Kompensation von Überstun-
den oder Überzeit ausnahmsweise die tägliche/wöchentliche Mindest-
arbeitszeit unterschritten werden. Die als Kalkulationsgrundlage geltenden
Jahres-Brutto-Sollstunden (z.Z. 2’088 Std.) müssen in jedem Fall einge-
halten werden.

6.4. Berechnung von Lohnersatzleistungen
Für die Berechnung der Lohnersatzleistungen wird die durchschnittliche
tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden als Berechnungsgrundlage angewen-
det (Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Ferien, Feiertage, Feiertags-
brücken usw).

6.5. Buchführung
Der Arbeitgeber ist verpflichtet die effektiv geleistete Arbeitszeit (gemäss
Art. 6.2.) eines jeden Arbeitnehmers schriftlich festzuhalten. Für diesen
Zweck stehen spezielle Formulare zur Verfügung. Der Arbeitnehmer hat
Anspruch auf Einsichtnahme in die Arbeitszeitkontrolle, im übrigen ist
jedem Arbeitnehmer vierteljährlich eine Kopie seines Kontrollblattes aus-
zuhändigen. Am Ende des Kalenderjahres bzw. des Arbeitsverhältnisses
ist ihm eine Kopie der definitiven Stundenabrechnung auszuhändigen.

6.6. Teilzeitbeschäftigte
Für Teilzeitbeschäftigte bleiben betriebliche Abmachungen im Rahmen
dieser Arbeitszeitregelung vorbehalten.
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Art. 7 Minimal- und Durchschnittslöhne 

7.1. Monatslohn

7.1.1. Grundsatz
Sämtliche Arbeitnehmer sind ab erstem Anstellungstag im Monatslohn zu
entlöhnen.

7.1.2. Ausnahme
Eine Entlöhnung im Stundenlohn kann nur auf ausdrücklichen und schrift-
lichem Wunsch eines Arbeitnehmers erfolgen (siehe Art. 7.6.).

7.2. Lohnanpassungen

7.2.1. Lohnerhöhung
Ab 1. April 2005 werden die individuellen Monatslöhne generell für alle
Lohnkategorien mit Ausnahme der Lehrlingslöhne um Fr. 60– pro Monat
erhöht. Der Berechnungslohn wird um Fr. 60.– pro Monat erhöht. 

7.3. Vertragslöhne

7.3.1. Einstufung
Die diesem Gesamtarbeitsvertrag unterstellten Arbeitnehmer werden bei
der Anstellung entsprechend ihrer Tätigkeit, Funktion und der beruflichen
Qualifikation eingeteilt. Die Einstufung ist schriftlich mitzuteilen. Neuein-
stufungen im Verlaufe der Anstellung können im gegenseitigen Einver-
ständnis vorgenommen werden. Die Löhne werden in 7 Kategorien einge-
teilt.

7.3.2. Berechnungslohn (Durchschnittslohn) und Mindestlöhne:
Ab dem 1. April 2005 gelten die folgenden vertraglichen Löhne:

Der Berechnungslohn (100%) beträgt Fr. 5’237.–
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pro Monat

«M» Meister
Arbeitnehmer die diese Funktion ausüben, bzw. die den entsprechenden
Fähigkeitsausweis besitzen.

Mindestlohn (120%): Fr. 6’284.40

«P» Poliere
Arbeitnehmer die diese Funktion ausüben, bzw. die den entsprechenden
Fähigkeitsausweis besitzen. 

Mindestlohn (115%): Fr. 6’022.55

«V» Vorarbeiter
Arbeitnehmer die diese Funktion ausüben, bzw. die den entsprechenden
Fähigkeitsausweis besitzen.

Mindestlohn (110%): Fr. 5’760.70

«A» Gelernter Berufsarbeiter
Arbeitnehmer die den Fähigkeitsausweis besitzen, bzw. Arbeitnehmer mit
gleichwertigen Qualifikationen. 

Berechnungslohn Durchschnittslohn (100 %): Fr. 5’237.00

Mindestlohn (95%): Fr. 4’975.15

«B» Angelernter Berufsarbeiter
Arbeitnehmer die Berufsarbeiten ausführen, aber den Anforderungen an
gelernte Berufsarbeiter nicht entsprechen.

Mindestlohn (90%): Fr. 4’713.30

«C» Hilfsarbeiter
Arbeitnehmer, die als Hilfskräfte eingesetzt werden.

Mindestlohn (85%): Fr. 4’451.45

«D» Branchenfremde Arbeitnehmer
Als branchenfremde Arbeitnehmer gelten alle Arbeitnehmer die zum
ersten Mal im Gipsergewerbe arbeiten, während dem ersten Dienstjahr,
anschliessend sind sie in die Lohnkategorie «C» einzuteilen, bzw. es ist
nach Art. 7.6. zu verfahren.

Mindestlohn (80%): Fr. 4’189.60
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7.3.3. Lehrlingsmindestlöhne
Die Lehrlingsmindestlöhne werden jeweils auf Grund der Neufestlegung
des Berechnungslohnes gemäss den folgenden Prozentsätzen ange-
passt: L1 13.5 % / L2 18.5 % / L3 28.5 %.
Die erhaltenen Ansätze werden dann auf den nächsten 5 Franken-Schritt
aufgerundet. 
Die Lohnansätze treten jeweils mit dem Beginn des neuen Lehrjahres im
August in Kraft.

L1 Lehrlinge im 1. Lehrjahr Fr. 710.–
L2 Lehrlinge im 2. Lehrjahr Fr. 970.–
L3 Lehrlinge im 3. Lehrjahr Fr. 1’495.–

7.4. Teuerungsausgleich
Mit den Lohnanpassungen gemäss den Ziffern 7.2.1. und 7.3.2. gilt der
schweizerische Landesindex der Konsumentenpreise (Basis Mai 2000) bis
zum Stand von 103.9 Punkten als ausgeglichen. Er bildet die Ausgangs-
lage für zukünftige Verhandlungen.
Per 1. April 2006 wird automatisch, generell und vertraglich die Teuerung
ausgeglichen, sofern die Teuerung 2% nicht übersteigt (Berechnungs-
grundlage Stand des Landesindex im Februar). Über einen Teuerungs-
ausgleich über 2% müsste unter den Parteien verhandelt werden. Per
1. April 2006 können die Parteien zusätzlich zum oben beschriebenen
automatischen Teuerungsausgleich allenfalls auch über eine Reallohner-
höhung verhandeln.

7.5. Einzelarbeitsvertrag
Der Monatslohneinzelarbeitsvertrag bildet einen integrierenden Bestand-
teil dieses Gesamtarbeitsvertrages. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind
verpflichtet, ihn anzuwenden (siehe Anhang).

7.6. Entlöhnung im Stundenlohn

7.6.1. Berechnung der Mindeststundenlohnansätze
Zur Berechnung der verbindlichen Mindestansätze ist der jeweils gültige
Mindestmonatslohn der entsprechenden Kategorie durch die durch-
schnittliche monatliche Stundenzahl von 174 Stunden zu dividieren.

7.6.2. Berechnung der Lohnerhöhung
Zur Berechnung der verbindlichen Lohnerhöhung pro Stunde ist die
monatliche Lohnerhöhung durch die durchschnittliche monatliche Stun-
denzahl von 174 Stunden zu dividieren.
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7.6.3. Berechnung des 13. Monatslohnes
Der Monatslohn ergibt sich durch einen Zuschlag auf den Stundenlohn
zuzüglich dem Ferien- und Feiertagslohn, der Zuschlag beträgt für alle
Arbeitnehmer 8.3%. Bei einer Anstellungsdauer unter einem Monat be-
steht kein Anspruch auf den 13. Monatslohn.

7.7. Ausnahmeregelung bei Minderleistungsfähigkeit
Bei Minderleistungsfähigkeit können die Minimallohnansätze unterschrit-
ten werden, sofern Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausdrücklich damit ein-
verstanden sind und die paritätische Berufskommission die Vereinbarung
vorgängig genehmigt hat.

Art. 8 Überstunden und Mehr- / Minderstunden

8.1. Überstunden

8.1.1. Grundsatz
Als «Überstunden» wird die gearbeitete Zeit ausserhalb der täglichen und
wöchentlichen Höchstarbeitszeit nach GAV bezeichnet, die nicht zum
Ausgleich von Fehlstunden geleistet wird. Überstunden müssen zwin-
gend, inklusive Zeitzuschlag, innerhalb von 13 Wochen (3 Monate) mit
Freizeit kompensiert werden (Ausnahme: Vorholen an Samstagen). Über-
stunden samt Zeitzuschlag dürfen während der Dauer des Arbeitsver-
hältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abge-
golten werden.

8.1.2. Zeitzuschläge

Montag-Freitag: Bei der Überschreitung von 9 Stunden
zwischen 06.00 und 20.00 Uhr 50%

Samstags: zwischen 06.00 und 17.00 Uhr 50%
(gilt nicht für Vorholzeit)

Nachts: zwischen 20.00 (Sa 17.00)
und 06.00 Uhr 100%

An Sonn-, Feier- 
und Ruhetagen: zwischen 06.00 und 20.00 Uhr 100%

Der Zeitzuschlag ist bei allen Anstellungs- und Lohnzahlungsarten, aus-
genommen im Akkordlohn, auszurichten.

8.2. Mehrstunden und Minderstunden

8.2.1. Grundsatz
Als Mehrstunden beziehungsweise Minderstunden werden diejenigen,
innerhalb der Bandbreite erarbeiteten Stunden bezeichnet, welche die
Jahres-Brutto-Sollstunden über-/unterschreiten.
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8.2.2. Angeordnete Minderstunden
Vom Arbeitgeber angeordnete Minderstunden sind innert maximal 13
Wochen (3 Monate) auszugleichen, ansonsten sind sie, ohne Nach-
leistungspflicht des Arbeitnehmers, durch den Arbeitgeber zu bezahlen.

8.2.3. Kompensation, Zuschlag
Mehr-/Minderstunden sind am Ende des Kalenderjahres bzw. des
Arbeitsverhältnisses abzurechnen. Ergibt sich ein Mehrstundensaldo, so
ist dieser entweder mit Freizeit zu kompensieren oder inklusive einem
Zuschlag von 25% auszubezahlen. Der Zuschlag ist bei allen Anstellungs-
und Lohnzahlungsarten, ausgenommen im Akkordlohn, zu entrichten.

Ergibt sich ein Minderstundensaldo, so ist dieser durch den Arbeitnehmer
entweder mit Arbeitszeit zu kompensieren oder er wird am Lohn mit einem
Zuschlag von 25% abgezogen.

8.3. Berechnung des Stundenansatzes

8.3.1. Der Stundenansatz ist wie folgt zu berechnen:
Effektiver Monatslohn (ohne Anteil am 13. Monatslohn) geteilt durch 174
= Stundenlohn
Zu diesem Stundenlohn sind zusätzlich die allfälligen Zuschläge gemäss
8.1. oder 8.2. zu entrichten.

Art. 9 Ferien und Feiertagsbrücken

9.1. Ferien- und Feiertagsbrückenanspruch

9.1.1. Ferien
Bis und mit dem 20. Altersjahr haben alle Arbeitnehmer Anspruch auf
5 Wochen Ferien pro Jahr. Ab dem 21. Altersjahr haben alle Arbeitnehmer
Anspruch auf jährlich 21 Arbeitstage Ferien. Ab dem 50. Altersjahr und
5 Dienstjahren im gleichen Betrieb beträgt der Ferienanspruch 26
Arbeitstage. In diesen Zahlen sind die Feiertagsbrücken gemäss Art.
9.1.2. nicht inbegriffen.

9.1.2. Feiertagsbrücken
Alle Arbeitnehmer haben jährlich Anspruch auf 3 freie Arbeitstage, den
sogenannten Feiertagsbrücken. Diese werden jährlich durch die paritäti-
sche Berufskommission entsprechend den Kalendervorgaben festgelegt.
Sie dienen zur Kompensation von einzelnen Arbeitstagen (Montag/Freitag)
vor oder nach einem Feiertag, beziehungsweise zur Ergänzung der Be-
triebsferien über Weihnachten und Neujahr. Es handelt sich dabei um eine
Arbeitszeitverkürzung in Form von Tagen (Vereinbarung vom 31.3.81);
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somit ist sie im Stundenlohn inbegriffen, hingegen haben Arbeitnehmer im
Monatslohn Anspruch auf die volle Lohnzahlung.

9.2. Zahlungsart
Der normale Monatslohn ist während den Ferien und Feiertagsbrücken
durch zu bezahlen.

9.3. Ferienbezug
Grundsätzlich sind die Ferien im laufenden Kalenderjahr zu beziehen, aus-
nahmsweise können sie im nachfolgenden Jahr nachbezogen werden. Sie
verjähren aber erst nach fünf Jahren. Bar- und andere Abfindungsarten
sind nicht zulässig, Ausnahme: Austritt aus der Firma.

9.4. Ferienzeitpunkt
Der Zeitpunkt und die Dauer des Ferienbezugs sind frühzeitig und im
gegenseitigen Einverständnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
festzulegen, unter Berücksichtigung allfälliger, von der paritätischen
Berufskommission, festgelegten Feiertagsbrücken und den Weihnachts-
ferien. Im Zweifelsfalle bestimmt der Arbeitgeber den Zeitpunkt des
Ferienantritts und die Feriendauer (OR 329c).

9.5. Pro-rata-Anspruch
Hat ein Arbeitsverhältnis nicht ein ganzes Jahr gedauert, so wird die
Ferien- und Feiertagsbrückendauer pro rata temporis berechnet.

Grundlage: bei 24 Arbeitstagen sind es 2 Arbeitstage pro Monat 
bei 26 Arbeitstagen sind es 2,17 Arbeitstage pro Monat.

9.6. Arbeit während den Ferien
Während den Ferien darf keinerlei entgeltliche Arbeit oder Schwarzarbeit
ausgeführt werden (OR 329 d Abs. 3).

9.7. Betriebsferien
5 Arbeitstage (1 Woche) sind über die Zeit Weihnachten/Neujahr zu bezie-
hen, wobei der genaue Zeitpunkt der Betriebsferien durch die paritätische
Berufskommission festgelegt wird.

Art. 10 Feier- und Ruhetage

10.1. Grundsatz
Folgende Feier- und Ruhetage werden im Vertragsgebiet gefeiert: Neujahr,
Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag,
1. August, Weihnachten und Stephanstag.
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10.2. Lohnzahlung
Der Monatslohn wird normal durchbezahlt. 

10.3. Feiertage und Ferien
In die Ferien fallende Feier- und Ruhetage gelten nicht als Ferien.

Art. 11 13. Monatslohn

11.1. Grundsatz
Den beschäftigten Arbeitnehmern wird am Ende des Kalenderjahres ein
ganzer durchschnittlicher Monatslohn zusätzlich ausbezahlt, ohne
Zuschläge, Zulagen und Entschädigungen irgendwelcher Art. Dabei sind
Zeiträume, in welchen nicht gearbeitet wurde und auch keine bezahlten
Ferien- und Feiertage bezogen worden sind, zur Berechnung des durch-
schnittlichen 13. Monatslohnes in den Teiler (Divisor 12) einzubeziehen.
Entschädigungen für Krankheit, Unfall, Militärdienst usw. fallen für die Be-
rechnung des durchschnittlichen Monats-Grundlohnes ausser Betracht.

11.2. Karenz / Anspruchsverlust
Der Anspruch auf den 13. Monatslohn entsteht erst ab der Beendigung
der Probezeit (= Karenzzeit), wobei er dann rückwirkend ab dem ersten
Anstellungstag fällig ist.

Es besteht ebenfalls kein Anspruch des Arbeitnehmers auf den noch fälli-
gen Anteil am 13. Monatslohn (max. 6 Monate), wenn er das Arbeitsver-
hältnis nicht ordnungsgemäss aufgelöst hat oder wenn er aus wichtigen
Gründen fristlos entlassen wurde.

11.3. Pro rata Anspruch
Wird ein Arbeitsverhältnis während dem Kalenderjahr unter Einhaltung der
Kündigungsbestimmungen aufgelöst oder beginnt ein Arbeitsverhältnis im
Verlaufe des Kalenderjahres, so besteht der Anspruch des Arbeitnehmers
pro rata temporis. Der 13. Monatslohn ist diesfalls mit dem letzten Zahltag
oder am Ende des Kalenderjahres zu entrichten.

11.4. Zulagen, Zuschläge, Entschädigungen
Auf den 13. Monatslohn werden keine Zulagen, Zuschläge und Entschä-
digungen irgendwelcher Art ausgerichtet.

11.5. Ratenzahlung
Der 13. Monatslohn ist zwingend, im Minimum in 2 Raten (Juni und
Dezember) auszubezahlen, sofern der Arbeitnehmer nicht ausdrücklich,
schriftlich die einmalige Auszahlung per Ende Jahr verlangt.
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Art. 12 Akkordarbeit

12.1. Grundsatz
Akkordarbeit ist nur in der Stadt Zürich und nur unter Beachtung der ge-
setzlichen und gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen gestattet.
Die Akkordgrundlagen sind für die Akkordvergeber und Akkordanten ver-
bindlich. Vor der Arbeitsaufnahme ist zwischen den Parteien, unter Ver-
wendung des entsprechenden Formulares, ein schriftlicher Akkordarbeits-
vertrag abzuschliessen (siehe Anhang).
Ein Akkordarbeitsvertrag ist ein objektbezogener Vertrag auf bestimmte
Zeit und kann während dieser nicht gekündigt werden.

12.2. Grundlagen

12.2.1. Der Akkordpreis wird berechnet auf: 100%
mit enthalten sind:
– Ferienlohn 8.9%   /   10.92%
– Feiertagslohn 3.0%
– Anteil 13. Monatslohn 8.3%
– Spesenersatz (Tageszulage)

12.2.2. Vom Akkordpreis kommen zur Zeit in Abzug:
– Arbeitnehmeranteil AHV/IV/EO zur Zeit 5.05%
– Nichtberufsunfallversicherungsprämie (NBU) zur Zeit 2%
– Arbeitnehmeranteil der ALV zur Zeit 1%
– Volle Prämie der Kollektivkrankentaggeldversicherung 4.8%
– Arbeitnehmeranteil an der Altersvorsorge (BVG)
– evtl. Quellensteuer
– Zügifonds

12.2.3. SUVA-Maximum
Überschreitet das Jahreseinkommen des Arbeitnehmers das Maximum
der SUVA-pflichtigen Lohnsumme (Fr. 97’200.–) so sind die allenfalls
zuviel abgezogenen Prämien für die Nichtberufsunfallversicherung (NBU)
und die Arbeitslosenversicherung (ALV) dem Arbeitnehmer zurück zu er-
statten.

12.2.4. Zahlungsmodus und Garantierückbehalt:
Nach Massgabe des Arbeitsfortschrittes werden je 14-tägliche bzw.
monatlich Akontozahlungen vom Arbeitgeber an den Akkordanten bzw. an
die Akkordgruppe geleistet und zwar bis zu 80% der jeweils geleisteten
Arbeit.
Nach Beendigung und Abnahme der Akkordarbeit durch den Akkord-
vergeber erfolgt die Auszahlung auf 90%. Der Akkordvergeber ist berech-
tigt, vom gesamten Akkordlohn 10% als Garantie zurück zu behalten.
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Berechtigte Garantiemängel, welche nach schriftlicher Aufforderung,
durch  den betreffenden  Akkordanten/Akkordgruppe nicht innert ange-
setzter Frist behoben werden, können vom Akkordvergeber anderweitig
behoben werden. Es entsteht ihm für die dadurch entstandenen Mehr-
kosten und für allfällige der Bauherrschaft gewährte Nachlässe mit Bezug
auf den Garantierückbehalt das Verrechnungsrecht zu, wobei weiterge-
hende Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben.

Bei mängelfreier Akkordarbeit ist der Akkordvergeber verpflichtet, 14 Tage
nach Stellung einer Versicherungs-/Bankgarantie oder nach allseits
genehmigter Schlussabrechnung, den Garantierückbehalt von 10% dem
betreffenden Akkordanten bzw. der Akkordgruppe auszuzahlen. Gerät der
Akkordvergeber mit der Auszahlung des Saldobetrages in Verzug, so ist er
verpflichtet, auf diesen Saldobetrag den gesetzlichen Verzugszins von 5%
p.a. zu bezahlen.

Bei vertraglicher Beauftragung und Bevollmächtigung eines Verantwort-
lichen einer Akkordgruppe erfolgen die Auszahlungen ausschliesslich an
diesen, mit rechtsbefreiender Wirkung zugunsten des  Akkordvergebers
auch gegenüber allen anderen Akkordanten.

12.2.5. Haftung für fachgerechte, sorgfältige Arbeit
Der Akkordant bzw. die einzelnen Beteiligten der Akkordgruppe haften
gegenüber dem Akkordvergeber solidarisch. Jeder Akkordant kann allein
verklagt werden. Im übrigen gilt GAV Art. 28.

12.2.6. Konventionalstrafe, Schadenersatz
Für das Akkordverhältnis ist GAV Art. 3. ebenfalls anwendbar. Darüber
hinaus kann die paritätische Berufskommission Schadenersatz (z.B.:
Nichteinhaltung des Vertrages, der Termine, Nichtantreten des Vertrages,
Vertragsbruch usw.) bis zu Fr. 10’000.– der geschädigten Partei zu Lasten
der Gegenpartei zusprechen. Bis zu diesem Betrag ist der Entscheid end-
gültig.

12.2.7. Ausmassgrundlage
Als Ausmassgrundlage gilt die SIA-Norm Nr. 242.

12.2.8. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt der Sitz der Firma. Seitens einer Akkordgruppe ist
der Bevollmächtigte berechtigt und verpflichtet, alle anderen Beteiligten
vor Gericht zu vertreten.

12.2.9. Kinderzulagen
Die Kinderzulagen sind gemäss den gesetzlichen Bestimmungen auszu-
richten. Sie sind im vereinbarten Akkordpreis nicht mitenthalten.
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12.3. Ablehnung eines Akkordauftrages
Jeder Akkordant hat das Recht, den Abschluss eines Akkordarbeitsver-
trages abzulehnen, ohne dass ihm daraus Nachteile erwachsen. Arbeit-
nehmer, die im Monats- oder Stundenlohn beschäftigt sind, dürfen nicht
zu Akkordarbeit gezwungen werden.

Art. 13 Zulagen (Spesenentschädigung)

13.1. Grundsatz
In Ablösung des Auslagenersatzes gemäss Art. 327a und b OR, hat jeder
Arbeitnehmer jeweils Anspruch auf folgende Zulagen:

13.2. Tagespauschale
Die Tagespauschale, als Verpflegungskosten- und Geschirrabnützungs-
kostenentschädigung, sowie als Fahrkostenentschädigung auf Stadtge-
biet, beträgt Fr. 14.–. 

13.3. Firmenfahrzeug
Wird ein Firmenfahrzeug für den Transport zur und von der Baustelle zur
Verfügung gestellt, so beträgt die Tagespauschale für die transportierten
Arbeitnehmer Fr. 11.–.

13.4. Transportspesen

13.4.1. Öffentlicher Verkehr
Wenn der Arbeitnehmer mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zur und von
der Baustelle fährt, so hat der Arbeitgeber die vollen effektiven Transport-
spesen ab Stadtgrenze zu vergüten.

13.4.2. Privatverkehr
Benützt der Arbeitnehmer im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber sein
eigenes Fahrzeug um zur und von der Baustelle zu fahren, so sind ihm pro
Kilometer mindestens Fr. –.60 (Auto) oder Fr. –.30 (Motorrad) zu vergüten;
dies gilt ab Stadtgrenze oder ab Wohnort, falls der auswärtige Wohnort
näher liegt als die Stadtgrenze. Zudem hat er Anspruch auf eine zusätzli-
che Entschädigung von Fr. –.20 (Auto) pro Kilometer für jeden mitgenom-
menen Arbeitskollegen, eine Insassenversicherung ist Bedingung. Der
Transport des Geschirrs oder von Materialien geht grundsätzlich zulasten
des Arbeitgebers; erfolgt er durch den Arbeitnehmer, so hat dieser An-
spruch auf eine Entschädigung nach Absprache.

13.5. Fahrzeit
Pro Arbeitstag wird dem Arbeitnehmer höchstens eine Stunde Reisezeit
(Hin- und Rückfahrt) nicht bezahlt.
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13.6. Auswärtige Arbeit ohne tägliche Heimkehr
Für Arbeitsorte mit auswärtigem Kost- und Logiszwang hat der Arbeit-
geber auf eigene Kosten für angemessene Unterkunft und Verpflegung zu
sorgen. Hat der Arbeitnehmer selbst dafür besorgt zu sein, so sind ihm
nachträglich die belegten Auslagen zu ersetzen. 

Fahrzeiten zur und von der Arbeitsstelle bei Beginn und Ende der Arbeit
werden zum effektiven Stundenlohnansatz vergütet, ebenso gehen die
Fahr- und Transportkosten des Geschirrs zulasten des Arbeitgebers.
Dauert die Arbeit länger als vierzehn Tage, so werden dem Arbeitnehmer
wöchentlich eine Hin- und Rückfahrt entschädigt. 

Im weiteren erhält der Arbeitnehmer als Entschädigung an die Geschirr-
abnützung pro Arbeitswoche Fr. 7.50.

Die Tagespauschale gemäss Art. 13.2. entfällt.

Art. 14 Überkleider

Den Arbeitnehmern werden ab Ende der Probezeit, pro Jahr vom Arbeit-
geber gratis mindestens 2 Überkleider beziehungsweise 4 Hosen (der
Arbeitnehmer kann frei kombinieren) in natura abgegeben.

Art. 15 Krankentaggeldversicherung

15.1. Versicherungsbedingungen
Die dem GAV unterstellten Arbeitnehmer sind durch den Arbeitgeber für
ein Krankentaggeld zu versichern. Die Versicherungsbedingungen müs-
sen sich an die nachstehenden Normen halten:

15.1.1. Beginn
Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer auf
Grund der Anstellung die Arbeit antritt oder hätte antreten sollen. Die
Anmeldung bei der Krankentaggeldversicherung hat durch den Arbeit-
geber zu erfolgen, unter Angabe aller benötigten Angaben, insbesondere
ist der letzte Arbeitgeber und/oder seine Krankentaggeldversicherung
anzugeben.

15.1.2. Karenzfrist
Das Taggeld wird erst ab viertem Tag durch die Kollektivversicherung
bezahlt. Die ersten beiden Karenztage gehen zu Lasten des Arbeit-
nehmers, der dritte ist durch den Arbeitgeber zu bezahlen. Die Karenztage
entfallen, wenn innert 90 Kalendertagen nach der Arbeitsaufnahme erneut
eine Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eintritt.
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15.1.3. Höhe des Taggeldes
Ausrichtung eines Krankentaggeldes von 80% berechnet auf dem Jahres-
gesamtbruttolohn. Die Ausrichtung erfolgt pro Kalendertag. Gesamtar-
beitsvertragliche Lohnanpassungen werden im Krankheitsfall für die
Berechnung des Taggeldes mitberücksichtigt.

15.1.4 Aufgeschobenes Taggeld
Will ein Arbeitgeber in Abweichung von Artikel 15.1.2. eine Krankentag-
geldversicherung mit einer höheren Zahl von Karenztagen abschliessen
(z.B. 30 Tage). So bleibt der Arbeitgeber trotzdem verpflichtet dem Arbeit-
nehmer ab 3. Tag den Lohn soweit zu bezahlen, so dass der Arbeitnehmer
pro Kalendertag den selben Nettobetrag erhält, den er im Falle von
Krankentaggeldzahlungen erhalten würde. Zudem muss der Arbeitgeber,
bei Anwendung dieses Artikels, dafür besorgt sein, dass dem Arbeit-
nehmer beim Austritt aus der Firma die Möglichkeit gegeben wird die
Kollektivtaggeldversicherung in eine Einzelversicherung ab 3. Tag umzu-
wandeln.

15.1.5. Bezugsdauer
Bezugsberechtigung während wenigstens 720 Tagen innerhalb 900 auf-
einander folgender Tage  nach den Bestimmungen des KVG. Für eine teil-
weise Arbeitsunfähigkeit von mindestens 50% oder bei Kürzung infolge
Bezug einer IV-Rente wird ein herabgesetztes Krankentaggeld so lange
ausgerichtet, bis der volle versicherte Krankentaggeldanspruch erschöpft
ist.

15.1.6. Mutterschaft
Bei Mutterschaft wird das Taggeld während insgesamt 16 Wochen ausge-
richtet, für Schwangerschaften die vor Versicherungsbeginn eingetreten
sind, gelten die Bestimmungen des OR. Schwangerschafts- und Geburts-
komplikationen sind den Krankheiten gleichgestellt.

15.1.7. Umwandlung
Es besteht für den Arbeitnehmer die Möglichkeit, nach dem Ausscheiden
aus der Kollektivtaggeldversicherung die Versicherung innert drei
Monaten nach Erhalt eines schriftlichen Hinweises umzuwandeln und sie
als Einzelversicherter weiter zu führen. Dabei ist die Prämie der Einzel-
versicherung aufgrund des Alters beim Eintritt in die Kollektivtaggeld-
versicherung zu berechnen. 

15.1.8. Prämienbefreiung
Prämienbefreiung bei der Krankentaggeldversicherung während Krankheit
und Unfall.
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15.1.9. SUVA-Karenztage
Die Krankentaggeldversicherung beinhaltet auch die Bezahlung der
SUVA-Unfallkarenztage.

15.1.10. Leistungen im Ausland
Während eines ausländischen Heilanstaltaufenthaltes bei akuter Er-
krankung im Ausland, sofern dem Versicherer innert Monatsfrist eine
Krankmeldung gemacht wird.

Für Grenzgänger, aufgrund eines Zeugnisses durch einen an dessen
Wohnort praktizierenden Arzt.

Für die in der Schweiz domizilierten Arbeitnehmer, während eines vor-
übergehenden Auslandaufenthaltes aufgrund eines überprüfbaren ärzt-
lichen Zeugnisses.

Ein erkrankter Versicherter, der sich ohne Zustimmung der Versicherung
ins Ausland begibt, hat erst vom Zeitpunkt seiner Rückkehr an wieder
Anspruch auf Leistungen.

15.2. Prämienregelung

15.2.1. Grundsatz
Bei Prämienveränderungen verhandeln die vertragsschliessenden
Verbände über die Prämienaufteilung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer.

15.2.2. Aufteilung der Krankentaggeldprämien
Der zur Zeit für die Berechnungen gültige maximale Gesamtprämiensatz
beträgt 5.34%.

Dieser Prämiensatz wird wie folgt aufgeteilt: Der Arbeitnehmer übernimmt
einen maximalen Prämienanteil von 45% der oben erwähnten Gesamt-
prämie (z.Z. 2.4%), der Arbeitgeber übernimmt den Rest der Gesamt-
prämie (z.Z. 2.94%).

Auch bei einem tieferen Gesamtprämiensatz darf der Arbeitnehmeranteil
45% der Gesamtprämie nicht übersteigen.

15.2.3 Nachweis über die Gesamtprämie
Der Arbeitnehmer hat jeweils Anfangs Jahr Anspruch auf den Nachweis
des gültigen Gesamtprämiensatzes durch den Arbeitgeber.

15.3. Abgeltung der Lohnfortzahlungspflicht
Die Leistungen der Krankentaggeldversicherung gelten als Lohnzahlung
im Sinne von Artikel 324a OR, womit die Leistungspflicht des Arbeitgebers
abgegolten ist.
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Art. 16 Unfall

16.1. Grundsatz
Die Versicherung der Arbeitnehmer gegen Berufs- und Nichtberufsunfall
erfolgt gemäss der Bundesgesetzgebung über die Unfallversicherung.

16.2. Vorleistung des Arbeitgebers
Das Unfalltaggeld ist, sofern keine Beanstandung vorliegt, an jedem Zahl-
tag auszuzahlen  bzw. vorzuschiessen.

Art. 17 SUVA-Karenztage

Erleidet der Arbeitnehmer zufolge der SUVA-Karenztage einen Lohnaus-
fall, so hat der Arbeitgeber diesen zu 80% zu vergüten oder durch eine
Versicherung abzudecken (OR 324 b, Abs. 3. / bzw. GAV Art. 15.1.9.)

Art. 18 Zeugnis bei Krankheit und Unfall

Dauert die Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfall länger als
3 Tage, so hat der Arbeitnehmer unaufgefordert ein ärztliches Zeugnis ein-
zureichen.

Art. 19 Lohnzahlung bei Militär-, Schutz- und Zivildienst

19.1. Grundsatz
Dem Dienstpflichtigen werden die Lohnausfälle (für Akkordanten im
Maximum der höchstversicherbare SUVA-Lohn), die während des obliga-
torischen schweizerischen Militär-, Schutz- und Zivildienstes (Wieder-
holungs- und Ergänzungskurse, Rekrutenschule) erwachsen, unter An-
rechnung der gesetzlichen Militärdienstleistungen (EO), wie folgt vergütet:

Verheirateten und Ledigen mit Unterstützungspflicht
während max. 4 Wochen 100%

Ledige ohne Unterstützungspflicht während max. 4 Wochen 80%

Rekruten mit Unterstützungspflicht während den
ersten vier Wochen der Rekrutenschule 100%

danach 80%

Rekruten ohne Unterstützungspflicht, während der
Rekrutenschule 50%

Bei Kaderschulen und Abverdienen:

a) mit Unterstützungspflicht 80%

b) ohne Unterstützungspflicht 50%
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19.2. Anspruch
Der Anspruch auf die Entschädigung besteht, wenn das Arbeitsverhältnis
vor dem Einrücken in den Militär-, Schutz- oder Zivildienst mehr als 3
Monate gedauert hat oder für mehr als 3 Monate eingegangen worden ist.

19.3. Leistungen der Erwerbsersatzordnung
Sofern die Leistungen der Erwerbsersatzordnung die Entschädigung des
Arbeitgebers übersteigen, fallen sie dem Arbeitnehmer zu.

19.4. Berechnung des Lohnausfalls
Der Berechnung der Lohnausfälle wird der normale Monatslohn sowie die-
jenige Anzahl Arbeitsstunden zugrunde gelegt, die bei der gesetzlichen
Erwerbsersatzordnung Anwendung finden.

Art. 20 Entschädigung für unumgängliche Absenzen

20.1. Halbe oder ganze Tage
Je Kalenderjahr werden Arbeitnehmern, wenn das Ereignis auf einen
Arbeitstag fällt, unter voller Lohnvergütung ohne Zulagen folgende Absen-
zen gewährt:

– Bei Verheiratung des Arbeitnehmers,
Geburt eines eigenen Kindes 1 Tag

– Beim Tod der Schwiegereltern, Geschwistern oder
deren Ehepartner 2 Tage

– Beim Tod der Ehefrau, eigener Kinder und Eltern 3 Tage

– Bei Waffen- und Ausrüstungsinspektionen 1/2 Tag

– Wenn der Inspektionsort und die Baustelle eine grosse
Distanz aufweisen oder die Inspektionszeit so angesetzt
ist, dass eine Arbeitsaufnahme am gleichen Tag nicht
sinnvoll oder möglich ist 1 Tag

– Bei Wohnungswechsel mit eigenem Haushalt 1 Tag

20.2. Kurzabsenzen
Bei folgenden Kurzabsenzen wird der Lohnausfall eine beschränkte Zeit
vergütet:

Für die Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder die Ausübung eines öffent-
lichen Amtes, sofern dies nicht ausserhalb der Arbeitszeit erfolgen kann,
so hat ihm der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den darauf entfallen-
den Lohn zu entrichten. In diesen Fällen sind allfällige Entschädigungen,
Taggelder usw. auf den vom Arbeitgeber zu leistenden Lohn anzurechnen,
sofern es sich nicht um reine Spesenentschädigungen handelt.
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Für Arzt- und Zahnarztbesuche, ausnahmsweise und nur bei akuter
Erkrankung oder Unfall.

20.3. Hier nicht erwähnte Absenzen
Im übrigen gilt OR Art. 329 Abs. 3.

Art. 21 Absenzen während der Arbeitszeit

Grundsätzlich sind Absenzen während der Arbeitszeit vorgängig und
jedenfalls spätestens bis zum Arbeitsbeginn dem Arbeitgeber zu melden.
Unvorhergesehene Kurzabsenzen sind dem Arbeitgeber noch am glei-
chen Tag zu melden.

Art. 22 Lohnfortzahlung beim Tod des Arbeitnehmers

22.1. Grundsatz
Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhältnis. Hinterlässt
er den Ehegatten oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen dieser Erben
andere Personen, denen gegenüber er eine Unterstützungspflicht erfüllt
hat, so hat der Arbeitgeber den Monatslohn für einen weiteren Monat und
nach fünfjähriger Dienstdauer für zwei weitere Monate, vom Todestag an
gerechnet, den berechtigten Personen zu entrichten.

22.2. Ersatzleistungen
Werden aus Fürsorgeinstitutionen oder Verischerungen infolge Todesfall
Leistungen fällig, können diese an der Lohnfortzahlung wie folgt ange-
rechnet werden:

– Bei Entrichtung der Prämien durch den Arbeitgeber allein, die gesamte
Leistung;

– Bei paritätisch entrichteter Prämie, der auf den Arbeitgeberbeitrag ent-
fallende Anteil der Leistung.

22.3. Verhältnis zur Abgangsentschädigung
Ein allfälliger Anspruch für eine Abgangsentschädigung gemäss Artikel 24
dieses Gesamtarbeitsvertrages ist damit nicht abgegolten (OR Art. 339,
lit.b).

Art. 23 Lohnzahlung

23.1. Termine, Abrechnung
Der Lohn ist im jeweiligen anspruchsberechtigten Monat in Schweizer
Währung auszubezahlen oder zu überweisen. Eine detaillierte Abrechnung
ist dem Arbeitnehmer für jede Lohnperiode abzugeben.
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Art. 24 Abgangsentschädigung

24.1. Grundsatz
Endet das Arbeitsverhältnis eines mindestens 50 Jahre alten Arbeit-
nehmers nach 20 oder mehr Dienstjahren, so hat der Arbeitgeber eine
Abgangsentschädigung von zwei bis acht Monatsverdiensten gemäss
den Bestimmungen von Artikel 339 lit.b und c des Schweizerischen
Obligationenrechtes auszurichten.

24.2. Bei Leistungen aus der Personalfürsorge
Erhält der Arbeitnehmer Leistungen von einer Personalfürsorgeein-
richtung, so können sie von der Abgangsentschädigung abgezogen wer-
den, soweit diese Leistungen vom Arbeitgeber oder aufgrund seiner
Zuwendungen von der Personalfürsorgeeinrichtung finanziert worden
sind, inklusive Zins.

24.3. Zusicherung von Vorsorgeleistungen
Der Arbeitgeber hat auch insoweit keine Entschädigung zu leisten, als er
dem Arbeitnehmer künftige Vorsorgeleistungen verbindlich zusichert oder
durch einen Dritten zusichern lässt.

Art. 25 Berufsbeitrag und Vollzugskostenbeitrag (Zügifonds)

25.1. Berufsbeitrag
Die Bestimmungen über den Berufsbeitrag (Zügifonds) sind in einer be-
sonderen gesamtarbeitsvertraglichen Vereinbarung geregelt.

25.2. Vollzugskostenbeitrag
Für den Vollzug des Gesamtarbeitsvertrages für das Gipsergewerbe
Zürich im Sinne von Art. 357 b OR und des Bundesgesetzes über die
Allgemeinverbindlicherklärung entrichten die Arbeitgeber an die Kosten
des Vertragsvollzuges einen jährlichen Beitrag von 50 Franken und die
Arbeitnehmer einen Monatsbeitrag von 3 Franken. Das Inkasso erfolgt
gemeinsam mit dem Beitrag für die berufliche Weiterbildung (Zügifonds).

Art. 26 Magazine und Aufenthaltsräume

26.1. Grundsatz
Auf allen Arbeitsstellen sind bei Arbeitsbeginn verschliessbare Magazine
und Aufenthaltsräume zu erstellen. Die Aufenthaltsräume müssen trocken
und belüftbar, aber nicht dem Durchzug ausgesetzt sein. Für den Winter
sind sie mit einer Heizung zu versehen. In den Aufenthaltsräumen sollen
keine Baumaterialien gelagert werden. Ebenfalls müssen WC’s und
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Waschmöglichkeiten in hygienisch einwandfreiem Zustand zur Verfügung
stehen. Die Räume und die sanitären Einrichtungen müssen mindestens
der Baukontrollordnung und den SUVA-Normen entsprechen. Unter die-
sen Voraussetzungen dürfen die Arbeitnehmer für den Znüni und zur
Notdurft die Baustelle nicht verlassen.

26.2. Wetterschutz
Arbeitsvorbereitungsplätze ausserhalb des Hauses müssen mit einem
geeigneten Wetterschutz versehen sein.

Art. 27 Arbeitsgeräte

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer die notwendigen Ge-
räte, ausgenommen die persönlichen Werkzeuge, kostenlos zur Verfügung
zu stellen, wobei diese im Eigentum des Arbeitgebers verbleiben.

Art. 28 Sorgfalts- und Treuepflicht

28.1. Arbeitsgeräte
Der Arbeitnehmer hat die ihm zur Verfügung gestellten Maschinen, Ar-
beitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des
Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, das ihm
zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt wird, sorgfältig zu behan-
deln.

28.2. Ausführung der Arbeit
Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Arbeiten mit
aller Sorgfalt fachmännisch auszuführen und die vereinbarte Arbeitszeit
auf der Baustelle korrekt einzuhalten.

28.3. Haftung des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer ist im Sinne von Art. 321 e OR für den Schaden verant-
wortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt.

28.4. Umkleiden
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet sich ausserhalb der ordentlichen Arbeits-
zeit umzukleiden.

Art. 29 Schwarzarbeit

29.1. Grundsatz
Den Arbeitnehmern, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, ist die Aus-
führung jeglicher Berufsarbeit für Drittpersonen untersagt. Verletzungen
dieser Bestimmungen berechtigen zur sofortigen Entlassung.
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29.2. Verpflichtung der Vertragsparteien
Die Parteien verpflichten sich, gemeinsam alle Massnahmen zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit zu ergreifen. Sie verpflichten sich, auf ihre
Mitglieder im Sinne der Einhaltung des Schwarzarbeits-Verbotes mit allem
Nachdruck einzuwirken.

29.3. Konventionalstrafen
Bei Verrichtung von Schwarzarbeit verfällt der Arbeitnehmer in eine Kon-
ventionalstrafe. Gleichermassen ist über den Arbeitgeber eine Konven-
tionalstrafe auszusprechen, sofern dieser Schwarzarbeiten ausführen
lässt oder solche in irgend einer Form begünstigt.

29.4. Meldung von Schwarzarbeit
Die Parteien und ihre Mitglieder verpflichten sich, sämtliche ihnen bekannt
werdenden Fälle von Schwarzarbeit der andern Vertragspartei sowie der
PBK Gipser Zürich zu melden. Die Meldung ist schriftlich unter Angabe
der Personalien des Fehlbaren, Ort und Zeit der ausgeführten Schwarz-
arbeit zu erstatten.

Art. 30 Verkürzte Lehrzeit

30.1. Grundsatz
Hilfsarbeiter, die sich in einer verkürzten Lehrzeit als Gipser ausbilden wol-
len, müssen zuerst eine Zeitlang als Gipserhandlanger beschäftigt wer-
den. Eine verkürzte Lehrzeit muss auf  Gesuch  hin vom Kantonalen Amt
für Berufsbildung bewilligt sein. Eine Abschlussprüfung mit Fähigkeits-
ausweis kann nur nach Abschluss einer vom erwähnten Amt bewilligten
Lehre gemacht werden. Voraussetzungen dazu sind:

– Eine Beschäftigungsdauer als Gipserhandlanger von mindestens 3
Jahren;

– Minimallehrzeit von 2 Jahren;
– Besuch der Gewerbeschule;
– Lehrvertrag, der durch das Amt für Berufsbildung bewilligt worden ist.

30.2. Entlöhnung
Der Lohn im ersten Lehrjahr entspricht dem Minimallohn für Hilfsarbeiter
(85% des Berechnungslohnes), im 2. Lehrjahr beträgt er im Minimum
87.5% des Berechnungslohnes. Im weiteren hat der Arbeitnehmer An-
spruch auf die gleichen Zulagen wie die anderen Arbeitnehmer.
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D. Schlussbestimmungen

Art. 31 Temporärarbeit

Die Anstellung und Beschäftigung von Arbeitnehmern von Verleihfirmen
(Temporärbüros) wird im Gipsergewerbe der Stadt Zürich nicht empfohlen.

Art. 32 Frühpensionierung (FAR)

Sollte bis zum 1.1.2005 ein Gesamtarbeitsvertrag für die Frühpensionie-
rung im Maler- und Gipsergewerbe der Deutschschweiz, des Juras und
des Tessins zwischen dem smgv, der GBi und der SYNA auf der
Grundlage der bisherigen Vereinbarung zustande kommen, stellen die
Parteien ein Anschlussgesuch und setzen alles daran, dass auch die die-
sem Gesamtarbeitsvertrag unterstellten Arbeitgeber und Arbeitnehmen-
den dieser Frühpensionierungsregelung angeschlossen werden. 
Steht bis am 31. Dezember 2004 fest, dass diese Regelung – allenfalls mit
einer Verspätung von maximal 12 Monaten – zustande kommt, so wird ein
Anschluss und Start in erster Linie an diese Lösung gesucht. 
Für den Fall, dass diese Regelung nicht zustande kommt oder ein
Anschluss des Gipsergewerbes Zürich Stadt durch die Vertragsparteien
des Gesamtarbeitsvertrages für die Frühpensionierung im Maler- und
Gipsergewerbe der Deutschschweiz, des Juras und des Tessins abge-
lehnt wird, streben die Parteien einen Anschluss an eine andere, minde-
stens gleichwertige Frühpensionierungslösung oder – falls auch dies nicht
möglich ist – an den Kollektivvertrag für die vorzeitige Pensionierung im
westschweizerischen Ausbaugewerbe (KVP) per 1.1.2005 an. Die
Verhandlungen mit den Vertragsparteien des KVP werden so rasch als
möglich vorsorglich aufgenommen.
Die Prämien und Prämienbedingungen dürfen in keinem Fall für die
Arbeitgeber eine stärkere finanzielle Belastung mit sich bringen, wie es
beim SMGV-Modell der Fall gewesen wäre (Maximalprämie Arbeitgeber
1,4%/ Frist für erstmalige Prämienerhöhungen 2011 etc.).

Art. 33 Allgemeinverbindlicherklärung

Die Vertragsparteien setzen sich gemeinsam dafür ein, dass der Gesamt-
arbeitsvertrag und der Zügifonds allgemeinverbindlich erklärt werden.

Art. 34 Arbeitslosenversicherung

34.1. Grundsatz
Bei Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Schlechtwetter kann die
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie als Zahlstelle für die
Arbeitslosenentschädigung gemäss AVIG/AVIV gewählt werden.
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34.2. Kurzarbeit, Schlechtwetter
Bei Kurzarbeit ist frühzeitig und entsprechend den gültigen gesetzlichen
Bestimmungen bei der zuständigen Amtsstelle eine Bewilligung einzuho-
len. Dies gilt ebenfalls für «Schlechtwetter».

34.3. Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen
Bei Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen sind die Vertragsparteien
frühzeitig zu informieren.

Art. 35 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu schützen, ist der
Arbeitgeber verpflichtet, alle Massnahmen zu ergreifen, deren Notwendig-
keit die Erfahrung aufgezeigt hat, welche den gegebenen Bedingungen
angepasst und die technisch realisierbar sind.

Die Arbeitnehmer unterstützen den Arbeitgeber bei der Anwendung der zu
ergreifenden Massnahmen. Sie befolgen die Instruktionen und benützen
die Vorrichtungen für die Gesundheit und Sicherheit in korrekter Weise.
Die Vertragsparteien ernennen eine paritätisch zusammengesetzte
«Kommission für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz» (KAGA), die
sich mit einschlägigen Sachfragen auseinandersetzt und geeignete
Massnahmen empfiehlt oder anordnet, welche den Gesundheitsschutz
und die Arbeitssicherheit fördern.

35.1. ASA-Branchenlösung
Die Richtlinie 6508 der «Eidgenössischen Koordinationskommission für
Arbeitssicherheit» (EKAS) verpflichtet die Arbeitgeber gemäss der Verord-
nung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV), Ar-
beitsärzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit beizuziehen,
wenn es zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer und für ihre
Sicherheit erforderlich ist (Art. 11a VUV).

Die von der KAGA erarbeitete und von der EKAS am 15. Oktober 1999
genehmigte Branchenlösung «Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
im Maler- und Gipsergewerbe» (ASA-Branchenlösung) ist auf alle Betriebe
gemäss Art. 1 anwendbar. Die ASA-Branchenlösung tritt an Stelle der
gesetzlichen Regelung über die Beizugspflicht im Sinne des Art. 11 b Abs.
1 VUV und der Ziffer 2.5 der Richtlinie Nr. 6508. Die ASA-Branchenlösung
verpflichtet alle Arbeitgeber und deren Arbeitnehmer, möglichst sichere
Arbeitsplätze zu gewährleisten. Dieser Schutzzweck ist gleichzeitig so-
wohl eine Führungsaufgabe als auch ein zielstrebiges dauerndes Anliegen
eines jeden Mitarbeiters.
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35.2. Pflichten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die ASA-Branchenlösung in seinem Betrieb
umzusetzen und die periodischen Sicherheitsprüfungen vorzunehmen.
Mit Hilfe des Handbuchs zur ASA-Branchenlösung und der darin enthal-
tenen Gefahrenlisten, Checklisten und Massnahmen hat jeder Arbeitgeber
die speziell im Gipsergewerbe bestehenden Gefahren systematisch zu
erfassen.
Die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter eines Betriebes müssen rechtzeitig
orientiert und angehört werden über Fragen der Umsetzung der ASA-
Branchenlösung, insbesondere soweit betriebsindividuelle Massnahmen
erforderlich sind.

35.3. Pflichten des Arbeitnehmers
Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Anordnungen und Weisungen des
Arbeitgebers zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu befol-
gen und daran aktiv mitzuwirken.
Die vom Arbeitgeber beauftragten Arbeitnehmer haben die Ausbildung zur
«Kontaktperson für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz» (KOPAS) zu
absolvieren und die diesbezüglichen Pflichten im Betrieb gewissenhaft zu
erfüllen.

35.4 Stellung der KOPAS
Die vom Arbeitgeber ernannten und ausgebildeten KOPAS nehmen eine
Führungs- und Kontrollfunktion im Betrieb wahr. Sie haben gegenüber
allen Mitarbeitern ein verbindliches und direktes Weisungsrecht in allen
Belangen des Vollzugs der ASA-Branchenlösung und der Überwachung
der einschlägigen Vorschriften über die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz.
Die KOPAS sind die engsten Berater des Arbeitgebers in allen Bereichen
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes und haben diesem
gegenüber ein Antragsrecht auf Vollzug von Massnahmen.

Art. 36 Dauer und Kündigung des Vertrages

36.1. Dauer des GAV
Dieser Gesamtarbeitsvertrag tritt am 1. April 2005 in Kraft und gilt bis zum
31. März 2007.

36.2. Kündigung des GAV
Der Vertrag kann unter Berücksichtigung einer Frist von 2 Monaten erst-
mals auf den 31. März 2007 gekündigt werden. Die Kündigung steht
jedem Vertragspartner zu. Wird er innert der vorgesehenen Frist nicht
gekündigt, erneuert er sich jeweils um ein weiteres Jahr.
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Zürich, den 01. April 2005

Gipsermeisterverband Zürich und Umgebung

H.P. Adam P. Herzer

Gewerkschaft Unia, Zentralvorstand

A. Germann H. Scheidegger

Gewerkschaft Unia, Sektion Zürich

Udo Michel Robert Riemer
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A 1 Protokollvereinbarung vom 1.4.96

1. Löhne

Gleichzeitig klären der GVZ und die GBI Möglichkeiten ab, in welcher
Form die effektiven Durchsschnittslöhne im Gipsergewerbe der Stadt
Zürich und Umgebung künftig ermittelt werden können.

A 2 Zügifonds

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien wurde am
1. April 1978 der obligatorische Berufsbeitrag im Zürcher Gipsergewerbe
eingeführt. Der Berufsbeitrag wird jedem Arbeitnehmer einmal im Monat
am Lohn abgezogen. Der Abzug beträgt zur Zeit Fr. 20.– (inkl. Vollzugs-
kostenbeitrag).

Nichtverbandsfirmen sind auch als Firma beitragspflichtig.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, mindestens einmal im Jahr oder beim
Austritt aus der Firma jedem Arbeitnehmer unaufgefordert eine
Bestätigung über die getätigten Abzüge auszuhändigen, gewerkschaftlich
organisierte Arbeitnehmer erhalten den Abzug zurückerstattet.

Das im Fonds verbleibende Geld wird gemäss der Vereinbarung und den
Zusätzen, die eine besondere gesamtarbeitsvertragliche Vereinbarung bil-
den, zur Deckung der Kosten für die berufliche Weiterbildung, den Vollzug,
sowie für soziale Zwecke benützt.

Der Zügifonds erbringt beim Kursbesuch grosszügige Leistungen in Form
von Lohnausfallentschädigungen, Übernachtungs- und Reisekostenver-
gütungen sowie 80% der jeweiligen Kurskosten und die Hälfte der Kurs-
materialkosten.

Die vertragsschliessenden Verbände GVZ und GBI empfehlen sämtlichen
Berufs- und Hilfsarbeitern den Besuch solcher Weiterbildungs-
veranstaltungen, um persönlich mit den ständigen Erneuerungen in unse-
rer Branche Schritt halten zu können.

Kursprogramme, Anmeldungen und Reglemente über die Ausrichtung von
Lohn- und Kurskostenentschädigungen können bei der Geschäftstelle
oder bei den Sekretariaten der Vertragsparteien bezogen werden.
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A 3 Allgemeinverbindlich erklärte
Bestimmungen des Berufsbeitrages

Art. 2 Weiterbildung und Kosten des Vertragsvollzuges

2.1. Förderung der beruflichen Weiterbildung
Die berufliche Weiterbildung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber im
Gipsergewerbe Zürich und Umgebung wird durch das Angebot von
Weiterbildungskursen gefördert.

2.2. Benützerkreis
Der Besuch von bestimmten Schulen und Kursen steht allen Mitgliedern
der Vertragsparteien sowie auch aussenstehenden Berufsangehörigen,
welche den entsprechenden Weiterbildungs- und Vollzugskostenbeitrag
entrichten, zu gleichen Rechten und Pflichten offen.

Art. 3 Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

3.1. Freie Zeit
Der Arbeitgeber hat, ohne Lohnzahlungspflicht, seinen Arbeitnehmern die
für die Weiterbildung erforderliche Zeit freizugeben, soweit es die Interes-
sen des Betriebs erlauben.

3.2. Kursbesuchspflicht
Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, Weiterbildungskurse zu besuchen, für
die sie sich angemeldet haben.

Art. 4 Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

4.1. Kostendeckung
Zur Deckung der Kosten für die berufliche Weiterbildung, des Vollzugs
dieser Vereinbarung sowie der in dieser Vereinbarung umschriebenen
sozialen Aufwendungen wird ein Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag
erhoben.

4.2. Entstehende Kosten
Zu den Kosten für die berufliche Weiterbildung gehören:

– Kurs- und Schulungsgelder für Kurse und Schulen.
– Reisespesen für den Besuch Kurse und Schulen.
– Lohnausfallentschädigungen an Teilnehmer von Kursen und Schulen.
– Auslagen für Kurs- und Schulmaterial.
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4.3. Forderungsrecht des Arbeitnehmers
Den einzelnen Arbeitnehmern steht, soweit sie Beiträge leisten, ein selbst-
ständiges Forderungsrecht auf teilweisen Ersatz von Entschädigungen an
Weiterbildungskursen, Reisespesen und Lohnausfall zu.

4.4. Zu den sozialen Aufgaben gehören:
Leistungen an Arbeitnehmer, die unverschuldet infolge Unfall, Krankheit
oder Invalidität in eine Notlage geraten sind (Härtefälle).

4.5. Arbeitnehmerbeitrag
Die Arbeitnehmer bezahlen im Sinne einer höchst persönlichen
Verpflichtung monatlich an die Kosten des Vollzuges dieser Vereinbarung
und der beruflichen Weiterbildung einen Beitrag von Fr. 17.–.

Dieser Beitrag wird monatlich bei der Lohn- bzw. Gehaltszahlung vom
Arbeitgeber in Abzug gebracht.

4.6. Arbeitgeberbeitrag
Die Arbeitgeber haben einen jährlichen, pauschalen Grundbeitrag von
Fr. 150.– zuzüglich 1,5°/oo der SUVA-pflichtigen Vorjahreslohnsumme zu
entrichten.

4.7. Beitragsinkasso
Alle Beiträge sind mit der bestehenden Geschäftsstelle «Berufsbeitrag des
Gipsergewerbes Zürich und Umgebung» (Zügifonds) abzurechnen, und
zwar halbjährlich, nämlich per 30. September und per 31. März. Die
Arbeitgebergrundbeiträge werden jeweils auf Mitte eines Jahres fällig.

4.8. Auskunftspflicht
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, der Geschäftsstelle (Zügifonds) auf
deren Verlangen ein Verzeichnis der beschäftigten Arbeitnehmer und die
SUVA-Lohnabrechnungen einzureichen. Diese Unterlagen dürfen lediglich
zur Feststellung der Beitragspflicht gemäss Art. 4.4. und 4.5. verwendet
werden. Sie sind vertraulich zu behandeln.

Art. 5 Gemeinsame Durchführung

Den vertragschliessenden Verbänden steht im Sinne von Art. 357, lit. b des
OR ein gemeinsamer Anspruch auf Einhaltung dieser Vereinbarung
gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu.

Art. 6 Berufskommission

Die vertragschliessenden Verbände setzen eine Berufskommission ein. 
Der Berufskommission obliegt die Verwaltung und die Kontrolle über die
vereinbarte Durchführung und die Verwendung der Mittel.
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Mögliche Ergänzungen des vorstehenden
Arbeitsvertrages

Grundsätzliche Vorbemerkung:

OR 3572 Abreden zwischen beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die
gegen die unabdingbaren Bestimmungen verstossen sind nichtig
und werden durch die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages
ersetzt; jedoch können abweichende Abreden zugunsten der Ar-
beitnehmer getroffen werden.

Auf Grund dieses Artikels ist klar, dass die offengelassenen Bestimmungen im
Minimum den gesamtarbeitsvertraglichen Vorschriften entsprechen müssen.

Artikel 1 Anstellung als: – branchenfremder Arbeitnehmer «D»

– Hilfsarbeiter «C»

– angelernter Berufsarbeiter «B»
– (Grundeur / Trockenbauer / Fassadenisoleur
– usw.)

– Gelernter Berufsarbeiter «A»
– Gipser / Stukkateur usw.)

– Vorarbeiter «V»

– Polier «P»

– Meister «M»

Artikel 2 Nicht gewünschte Lohnart streichen

Artikel 4 – gemäss GAV

– im 1. Dienstjahr während 1 Monat 100%, danach 80%; für 
jedes Dienstjahr mehr, während einem Monat länger den vollen 
Lohn 

– in den ersten drei Monaten 100%, danach 80%

usw.

Artikel 5 – gemäss GAV

– im ersten Dienstjahr 1 Monat, ab 2. Dienstjahr 2 Monate

– im ersten Dienstjahr 1 Monat, ab 2. bis und mit 9. Dienstjahr
2 Monate, ab 10. Dienstjahr 3 Monate (OR)

usw.
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A5 Akkordarbeitsvertrag
Akkordarbeitsvertrag für Gipserarbeiten
gemäss Art. 9 des GAV für das Gipsergeschäft der Stadt Zürich

Akkordarbeitsvertrag, abgeschlossen zwischen der

Firma
(vollständige Adresse und Tel.-Nr.) als Akkordvergeber

und
Herrn
(vollständige Adresse) als Akkordant

oder

der Akkordgruppe bestehend aus folgenden Personen:

1.

Dieser ist gleichzeitig beauftragter und bevollmächtigter Vertreter aller übrigen, nachfolgend
aufgeführten Beteiligten der Akkordgruppe.

2.

3.

4.

5.

als Akkordanten

Die unter Ziffer 2ff aufgeführten Personen erteilen hiermit gleichzeitig an Herrn
(Nr. 1.) auf Auftrag und Vollmacht, diesen Vertrag auch in ihrem

Namen zu vollziehen.
Insbesondere ist er berechtigt und verpflichtet, bezüglich allfälliger Mängelrügen bei ausgeführ-
ten Akkordarbeiten mit dem Akkordvergeber zu verhandeln und die notwendigen Vereinbarun-
gen abzuschliessen.
Ferner ist er berechtigt den Garantierückbehalt vom Akkordvergeber einzuverlangen und er ist
verpflichtet, mit den übrig Beteiligten abzurechnen.

Beschrieb, Umfang, Art und Entschädigungsansätze der Akkordarbeit
Der Akkordant, bzw. die Akkordgruppe verpflichtet sich hiermit gegenüber dem Akkordvergeber,
die folgenden Gipserarbeiten im Akkord auszuführen:

1. Bauobjekt:

2. Arbeitsbeschrieb:

3. Akkordart:

MMUUSSTTEERR
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A 4 Adressen

Gewerkschaft UNIA, Zentralsekretariat

Weltoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15 Tel. 031 350 21 11
www.unia.ch

Gewerkschaft UNIA, Sektion Zürich 

Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich
8004 Zürich Tel. 044 296 18 18

Fax 044 296 18 50

Gipsermeisterverband Zürich und Umgebung

c/o Herrn Dr. P. Herzer
Bahnhofstrasse 61 Tel. 044 221 32 91
Postfach 7675 Tel. 044 225 88 88
8023 Zürich Fax 044 225 88 80

Zügifonds-Verwaltung

Postfach 3276 Tel. 044 240 06 68
8021 Zürich Fax 044 291 14 72

Zügifonds-Rückerstattungsstelle

c/o UNIA Sektion Zürich
Stauffacherstrasse 60
8004 Zürich Tel. 044 296 18 18

Öffnungszeiten: Dienstag 16.00–19.00 Uhr
Mittwoch 16.00–18.00 Uhr
Donnerstag 16.00–19.00 Uhr

Paritätische Berufskommission Gipsergewerbe Zürich

c/o Herrn Dr. P. Herzer
Postfach 7675
8023 Zürich
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A5 Einzelarbeitsvertrag
GIPSERGEWERBE ZÜRICH-STADT UND UMGEBUNG
gemäss GAV Art. 8.4

Zwischen

(nachstehend Arbeitgeber genannt) einerseits,
und

(nachstehend Arbeitnehmer genannt) anderseits,
wurde heute folgender

Arbeitsvertragabgeschlossen

Artikel 1
Der Arbeitnehmer titt mit Wirkung ab als*
in ein Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber.

Artikel 2
Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer einen stündlichen/monatlichen* Grund-
lohn von Fr. .
Der Stunden-/Monatsgrundlohn des Arbeitnehmers wird vom Arbeitgeber unter
Vorbehalt der gesetzlich und gesamtarbeitsvertraglich vorgesehenen Zuschläge
und Abzüge jeweils auf das Ende eine Kalendermonats ausgerichtet.

Artikel 3
Die Spesen werden entsprechend der gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmun-
gen separat ausgerichtet. Falls sie pauschaliert werden, beträgt die monatliche
Pauschale Fr. .

Artikel 4
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf folgende Lohnzahlung:*

Artikel 5
Die Kündigungsfrist beträgt:*

Artikel 6
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages. Allfällige ge-
samtarbeitsvertraglich vereinbarten Änderungen finden sinngemäss Anwendung auf
diesen Vertrag, der ein integrierender Bestandteil des Gesamtarbeitsvertrages ist.

Dieser Vertrag ersetzt den bisherigen Vertrag vom (falls unzutreffend streichen)
und wurde in zweifacher Ausfertigung ausgestellt.

Zürich, den

Der Arbeitnehmer: Der Arbeitgeber: 
*) Siehe Ergänzungsmöglichfkeiten auf der Rückseite

Arbeitsantritt
und Tätigkeit

Lohn
und Auszahlung

Spesen

Lohnzahlung
bei Krankheit
und Unfall

Kündigung

Gesamtarbeits-
vertrag

MMUUSSTTEERR
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A 7 Vertragsunterzeichnung der
Einzelvertragspartner 

1. Die unterzeichnete Firma anerkennt diesen GAV und die zukünftigen
Zusatz-, Lohn- und Protokollvereinbarungen in allen ihren Bestimmun-
gen für sich als verbindlich.

2. Wird dieser GAV durch die Organe der unterzeichneten Verbände
gekündigt oder durch Stillschweigen verlängert, gilt dies auch für die-
sen GAV und die Zusatz-, Lohn- und Protokollvereinbarungen.

Ort /Datum Rechtsgültige Unterschrift

Firmenstempel
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